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walter) nicht an seiner Arbeitsstätte, so daß die Aufwen­
dungen für die Fahrten zwischen Wohnung und Ar­
beitsplatz zwangsläufig entstünden und somit dem 
Grunde nach nahezu ausschließlich beruflich ver anlaßt 
seien5o. 
Dieses Argument kann nicht überzeugen. Es ließe sich 
in die gleichfalls fehlgewichtete Wertung umkehren, 
die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte seien 
nahezu ausschließlich privat veranIaßt, weil der Steuer­
pflichtige zwangsläufig privat wohnen müsse5t. 

Vor allem sind die Sachverhalte nicht vergleichbar52: 
Eine dHf ist atypisch53, teurer54 und u. U. ehe- und fami­
lienschädlich55. Die Veranlassung der Mehraufwendun­
gen wäre wegen der größeren Komplexität des Motiv­
und Ursachengeflechts kaum überprüfbar56. Dennoch 
werden die Aufwendungen relativ großzügig aner­
kannt53. Die größere Gefahr eines Mißbrauchs ist die 
notwendige Folge. 
Auf dem Boden der BFH-Rechtsprechung sind die 
Mehraufwendungen für eine dHf weder in der Phase 
der Begründung noch in der Phase der Beibehaltung 
Werbungskosten i. S. v. § 9 Abs. 1 S. 1 EStG57. Es sind 
tatbestandlich Aufwendungen für die Lebensführung 
i. S. v. § 12 NI. 1 S. 2 EStG, so daß § 9 Abs. 1 NI. 5 EStG 
als lex specialis die Anwendung des Aufteilungsverbots 
verhindert58. Der VI. Senat des BFH vertritt mit zurück­
haltenden Formulierungen den gleichen Standpunkt59. 
Im Ergebnis kann somit nur ein Systembruch bejaht 
werden. 

Die differenzierende Auffassung des BFH und die The­
se von der systematischen Folgerichtigkeit implizieren 
vielmehr die Prämisse, daß § 9 Abs. 1 S. 1 EStG keine 
"abschließende" Regelung ist6o. Insoweit liegt eine Be­
rufung auf die zahlreichen Durchbrechungen des Sy­
stems (z. B. §§ 9 Abs. 1 NI. 4 und 6; 9 Abs. IV; 22 NI. 3 S. 3; 
4 Abs. V EStG)61 nahe62. Die dadurch geschaffene .,Ge­
staltungsfreiheit" des Gesetzgebers63 besteht aber nur 

50 Im Anschluß an Späth, DStZ 1985, 537 (538). 
51 So im Ansatz Paus, DStZ 1985, 282 (283). 
52 Vg!. ausführlich Behrens, aaO FN 26, 112- 116. 
53 Typisch i. d. R. für MdB's. 
54 Durchschnittlich entstehen im Einzelfall weniger als 900 DM 

Werbungskosten i. S. d . § 9 Abs. 1 Nr. 4 EStG (ableitbar aus StEA, 
aaO, FN 15, S. 179). 8000 DM (s. o. FN 13) Werbungskosten für 
Fahrten mit dem Pkw zur Arbeitsstätte würden z. B. einer Fahr­
le istung von insgesamt 44 444 km (0,18 DM) entsprechen. 

55 S. o. III. 
56 S. u. V. 
57 Söhn, StuW 1983, 193 (199); Kröger, DStR 1979, 400 (401). Tipke, 

StuW 1975, 152 (155) regte daher eine Einordnung unter § 10 
Abs. 1 S. 1 EStG an. A. A. Drenseck, s. o. FN 36. 

58 J. Lang, aaO FN 35, S. 335; Wassermeyer, StuW 1981, 245 (246, 
254); Söhn, StuW 1983, 193 (200); Offerhaus, BB 1979, 667 (668); 
Benne, BB 1979, 858 (859); Prinz in HerrmannlHeuerl Raupach, 
EStG, § 9, Anm. 477; FG D'dorf, EFG 1980,334. A. A. Drenseck s. o. 
FN36. 

59 BFH, BStE!. II 1975, 607 (608) = FR 1975, 327 = StRK EStG (bis 
1974) § 9 Abs. 1 Ziff. 5 (ab 1967) R. 10 . .Der Gesetzgeber hat diese n 
Grundsatz" - § 12 Nr. 1 S. 2 EStG - "in § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 EStG . .. 
durchbrachen"; BFH, BStE!. II 1982, 297 (299) = StRK EStG 1975 
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 R. 7 "Ausnahmeregelung"; BFH-Urteil vom 
19. 4. 1985 - VI R 5/82, n. v.; BFH, BStB!. II 1989, 293 (294) = FR 
1989,172 (173) = StRK EStG 1975 § 9 Abs. 1 Nr. 5 R. 35 "Ausnah­
mevorschrift". 

60 Im Ansatz nur erkennbar bei Söhn, FR 1980, 301 (305ff.) und StuW 
1983,193 (200) . A. A. TipkelLang, Steuerrecht, 12. Aufl., S. 322. 

61 BVerfGE 34, 103 (115ff.) und Tipke, Steuerrecht, 11. Aufl., 171 je­
weils zu §§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4, 4 Abs. 5, 22 N r. 3 S. 3 EStG; BFH, 
BStB!. II 1983, 309 zu § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 EStG; BFH, BStB!. II 1980, 
73 (74) = FR 1980, 126 = StRK EStG 1975 § 9 Abs. 1 Nr. 6 R. 1 zu 
§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 6 EStG. 

62 Gegen diese Aufweichung des Systemgedankens Tipke, Steuer­
recht, 11. Aufl., 171. 

63 Söhn, FR 1984, 27. 

innerhalb der Grenzen des Art. 3 Abs. 1 GG. "System­
konformität" kann in diesem Zusammenhang dann nur 
"sachlich gerechtfertigte Ungleichbehandlung" bedeu­
ten. Je intensiver der Systembruch, desto höher sind die 
an eine sachliche Rechtfertigung zu stellenden Anfor­
derungen64. Anhand der umstrittenen Veranlassungs­
prüfung ist daher zunächst der Umfang festzustellen, in 
welchen Lebensführungskosten in den abzugsfähigen 
Bereich verlagert werden können. 

V. Die "Veranlassungsprüfung" 
bei § 9 Abs. 1 Nr. 5 EStG 

1. In der BegrÜDdungsphase 

Nach der Rechtsprechung und hM soll die berufliche 
Veranlassung der Mehraufwendungen für eine dHf ge­
prüft werden41. Um das dabei eintretende Ergebnis "un­
trennbare Mischausgaben" zu vermeiden, beschränkt 
§ 9 Abs. 1 NI. 5 S. 1 EStG den Prüfungsumfang und ver­
langt lediglich eine .,aus beruflichem Anlaß begründete 
doppelte Haushaltsführung". Darin ist die gesetzgeberi­
sche Wertung der Unwesentlichkeit der privaten Mit­
veranlassung enthalten65. 

Rechtsprechung und Verwaltung prüfen daher nur die 
Umstände, welche zur Errichtung des zweiten Haus­
halts geführt haben66. Die Gründe für die Beibehaltung 
des ersten Haushalts sind "zu vernachlässigen"67. Ist die 
Errichtung des zweiten Haushalts durch einen Arbeits­
platzwechsel, erstmaligen Stellungsantritt oder eine 
Versetzung nahezu ausschließlich beruflich veranIaßt, 
so wird dieses Prüfungsergebnis ohne weiteren Zwi­
schenschritt auf die Veranlassung der Mehraufwendun­
gen - welche tatsächlich stets wesentlich privat mitver­
anlaßt sind - übertragen66. In der Phase der Begrün­
dung wird die von der Rechtsprechung und hM gefor­
derte Prüfung der Veranlassung der Mehraufwendun­
gen also nur zum Schein vollzogen. Die Prüfungspraxis 
deckt sich vielmehr mit der im Vordringen befindlichen 
monokausalen Auffassung von Söhn, welcher die Ver­
anlassungsprüfung direkt auf die Begründung und Bei­
behaltung des zweiten Haushalts beschränken will. 
Diese müßten so gut wie ausschließlich beruflich ver­
anlaßt sein69. 

2. In der Phase der Beibehaltung 

In der Phase der Beibehaltung der dHf findet auch diese 
rudimentäre Veranlassungsprüfung nicht mehr statt. 
Ausgangspunkt ist der 1979 angefügte Halbsatz ,.und 
zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen die dHf 
beibehalten wird". Unter Berufung auf die systemati­
sche Stellung innerhalb von § 9 Abs. 1 S. 3 EStG ("Wer­
bungskosten sind auch .. . ") und die Motive des Gesetz-

64 BVerfGE 15, 313 (318); 18, 366 (372ff.); 20, 374 (377); Gubelt in: v. 
Münch, GG. Komm., Art. 3, Rdnr. 2. 

65 Tipke, Steuerrecht, 11. Aufl., 262; Söhn, StuW 1983, 193 (198). 
66 BFH, BB 1979,356; BFH, BStB!. II 1982, 297 (298, 299 jeweils rechte 

Spalte) = StRK EStG 1975 § 9 Abs. 1 Nr. 5 R. 7 und 323 (324) = 
StRK EStG 1975 § 9 Abs. 1 Nr. 5 R. 10; BFH, BStE!. II 1988, 53 (55) 
= FR 1988, 22 = StRK EStG 1975 § 9 Abs. 1 Nr. 5 R. 21 und 358 = 
FR 1988, 226 = StRK EStG 1975 § 9 Abs. 1 Nr. 5 R. 24; Schleswig­
Holsteinisches FG, EFG 1987, 454. LStR 1987 zu § 9 EStG, 
A27 (1). 

67 BFH, BStB!. 11 1982, 297 (299) = FR 1982, 204 = StRK EStG 1975 
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 R. 7; Hessisches FG, EFG 1981, 126; Herrmannl 
HeuerlRaupach, EStG, § 3, Anm. 213 c. 

68 Vg!. z. B. BFH, BStE!. II 1975, 607 (608) = StRK EStG (bis 1974) § 9 
Abs. 1 Ziff. 5 (ab 1967) R. 9; BFH, BStE!. II 1979, 520 = FR 1979,491 
= StRK EStG 1975 § 9 Abs. 1 Nr. 5 R. 5. 

69 Söhn, StuW 1983, 193 (202; 204; 205, Ziff. 6 und 7); ihm folgend: 
SchmidtiDrenseck, § 9 Anm. 9 d und e . 
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gebers70 wird er von den Befürwortern der Systemkon­
formität reduzierend dahingehend ausgelegt, daß 
Rechtsprechung und Verwaltung nicht mit Vermu­
tungsfristen oder einer Zumutbarkeitsprüfung arbeiten 
dürfen71 . 

Womit sollen sie aber dann arbeiten? Eine im Bereich 
untrennbarer Mischausgaben ernsthaft praktizierte 
Veranlassungsprüfung müßte notwendig eine für alle 
Beteiligten unangenehme und i. d. R. ineffektive Motiv­
forschung72 in der Privatsphäre durchlaufen. 

Besteht zwischen den beiden Wohnorten in der Lebens­
qualität kein erheblicher Unterschied, so wird sich der 
Steuerpflichtige die für die private Lebensführung am 
Beschäftigungsort vorhandenen Möglichkeiten mit der 
Zeit erschließen und sie wahrnehmen73. Insbesondere 
in einer Freizeitgesellschaft wird dieser Anpassungs­
prozeß die auf den Beschäftigungsort bezogenen priva- · 
ten Veranlassungsmomente auf ein wesentliches Ni­
veau anheben74 . Dieser Vorgang läßt sich im Massever­
fahren nur über eine Zumutbarkeitsprüfung oder eine 
Vermutungsfrist75 erfassen. 

Die entscheidende Schwäche dieser Auslegung liegt je­
doch nicht in ihrer negativen Aussage. Konzentriert man 
sich auf ihren positiven Gehalt, so müßte auch in der Pha­
se der Beibehaltung irgendeine Art von Veranlassungs­
prüfung durchgeführt werden. Eine Veranlassungsprü­
fung ermittelt anhand objektiver Zusammenhänge die 
subjektiven Gründe für die Aufwendung. Der Wer­
bungskostenabzug wäre also abhängig vom Vorliegen 
bestimmter Gründe. Der Wortlaut ("unabhängig davon, 
aus welchen Gründen die doppelte Haushaltsführung 
beibehalten wird") würde so in sein Gegenteil verkehrt. 

Damit überschreitet diese Reduktion die Grenze des 
möglichen Wortsinns. Eine steuerschärfende Auslegung 
jenseits der Grenze des möglichen Wortsinns ist mit den 
Prinzipien der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, der 
Gewaltenteilung und dem Prinzip der Rechtssicherheit 
nicht vereinbar76. Jenseits dieser Grenze ist auch eine 
verfassungskonforme Auslegung nicht mehr möglich77. 

In Übereinstimmung mit dem Gesetz überprüft die Ver­
waltung in der Phase der Beibehaltung lediglich, ob die 
tatbestandlichen Voraussetzungen einer dHf i. S. d. § 9 
Abs. 1 Nr. 5 S. 2 EStG weiterhin vorliegen. Sie können 
z. B. durch einen Umzug der Familie an den Beschäfti­
gungsort78, die Gründung einer "Zweitfamilie" am Be­
schäftigungsort79 oder eine Verlegung der Arbeitsstätte 
an den Familienwohnsitz80 entfallen. "Unabhängig von 
den Gründen" indiziert allein die Tatsache der Beibe-

70 S. o. FN 27 bis 30. 
71 Prinz in HerrmannlHeuerlRaupach, EStG, § 9, Anrn. 489; 

SchmidtiDrenseck, § 9 Anm. 9 e; von den Vertretern der differen­
zierenden Auffassung ebenso Kröger, DStR 1979, 400 (404). Im Er­
gebnis auch BFH v. 30. 9.1988, FR 1989, 110 (111). 

72 v. Bornhaupt, BB 1978, 293 (297); allgern. Streck in Söhn (Hrsg.), 
Die Abrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privat­
sphäre im Einkommensteuerrecht, S. 273. 

73 BFH. BStB!. II 1978, 29 = StRK EStG (bis 1974) § 9 Abs. 1 Ziff. 5 
(ab 1967) R. 18. 

74 An die Kontinuität einer nahezu ausschließlich beruflichen Mo­
tivintensität hinsichtlich des Beschäftigungsorte s glauben hin­
gegen: HerrmannJHeuerlRaupach, EStG, § 3 Anrn. 213 c; Benne, 
BB 1978, 859. 

75 Behrens, aaO FN 26, schlägt nach ausführlicher Diskussion die-
ser Methoden (147ff.) eine Befristung auf 5 Jahre vor (268). 

76 Grds. ausführlich Tipke, Steuerrecht, 8. Aufl., 41 ff., 91, 102. 
77 TipkelLang, Steuerrecht, 12. Aufl., S 108. 
78 FG Düsseldorf, EFG 1987,502; Söhn, StuW 1983, 193 (204). 
79 BFH, BStE!. II 1988,582 (583) = FR 1988, 362 = StRK EStG 1975 

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 R. 26; FG Hamburg, EFG 1985, 173. 
80 HerrmannlHeuerlRaupach, EStG, § 3, Anm. 213 c. 

haltung der dHf das Vorliegen von "Werbungskosten". 
Die Gründe selbst werden nicht überprüft81 . Extreme 
Fälle können konstruktiv nur über das Tatbestands­
merkmal des Familienhaushalts gelöst werden (,,, .. au­
ßerhalb des Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand 
unterhält, . . . ", § 9 Abs. 1 Nr. 5 S. 2 EStG). Eine "Zweitfa­
milie" am Beschäftigungsort79 - nicht hingegen bereits 
ein ehewidriges Verhältnis82 - kann (1) eine Verlage­
rung des Mittelpunkts der Lebensinteressen indizieren 
und somit zum Fortfall der Haushaltsaufspaltung füh­
ren. Wegen des Verbots einer Veranlassungsprüfung ist 
die Verwaltung bei der Erfassung extremer Fälle prak­
tisch allerdings oft vom entsprechenden Vortrag des 
Steuerpflichtigen abhängig. 

VI. Sachlich gerechtfertigte Ungleichbehandlung? 

Für die Begründungsphase kann die Ausnahme vom 
Abzugsverbot des § 12 Nr. 1 S. 2 EStG sachlich mit sozia­
lenl9 und arbeitsmarktpolitischen83 Erwägungen sowie 
unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungsvereinfa­
chung gerechtfertigt werden84• Die Verhinderung des 
Gastarbeiterzuzugs scheidet demgegenüber als sachli­
che Rechtfertigung aus. Lediglich 13,2 % der Ausländer 
haben ihren Ehepartner nicht in die BRD nachgeholt8. 

Die Entscheidung dieser Ausländer ist auf die Unsicher­
heiten hinsichtlich der Arbeitserlaubnis und des Ar­
beitsplatzes, das viel höhere Niveau der Lebenshal­
tungskosten sowie die Sprach- und sonstigen Anpas­
sungsschwierigkeiten zurückzuführen. Im Vergleich zu 
diesen eine Trennung begünstigenden Faktoren ist der 
Werbungskostenabzug für eine dHf ungeeignet, eine 
zusätzliche Entscheidungsrelevanz zu erlangen. Dies 
gilt im Hinblick auf die Lebenshaltungskosten vor al­
lem wegen der durch den niedrigen Steuersatz beding­
ten geringen Entlastungswirkung. 

Der sich auf die Phase der Beibehaltung beziehende § 9 
Abs. 1 Nr. 5 S. 1, 2. Halbsatz EStG ist hingegen mit Art. 3 
Abs. 1 GG nicht vereinbar85. Er bewirkt, daß Mehrauf­
wendungen für eine aus privaten Gründen beibehalte­
ne dHf als "Werbungskosten" abzugsfähig sind. Dieses 
Privileg verletzt das Leistungsfähigkeitsprinzip. Die 
dem Gesetzgeber vom Bundesverfassungsgericht bei 
für den Steuerpflichtigen günstigen Normen gewährte 
weitgehende Gestaltungsfreiheit86 dürfte bei diesem 
tiefen Systembruch mißbraucht worden sein. 

81 So ausdrücklich LStR 1987, zu § 9 EStG, A 27 (1), Satz 7; J. Lang, 
aaO FN 35, S. 338; ders. in TipkelLang, Steuerrecht, 12. Aufl., 
S. 264; resignierend v. Bornhaupt in Kirchhofl Söhn, § 9, Rdnr. 
G 80. 

82 v . Bornhaupt in KirchhoflSÖhn, § 9, Rdnr. G 212 mwN. 
83 Vg!. oben I. 
84 Zur Notwendigkeit der Rechtfertigung eines Systembruchs 

durch ein anderes Prinzip (d. h . hier v. a .: Sozialstaatsprinzip) vg!. 
grds. TipkelLang, Steuerrecht, 12. Aufl., S. 27, 45, 46; Canaris, Sy­
stemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, 113 u . 116. 

85 Vom BVerfG bisher nicht entschieden. Grundlegend und aus­
führlich: Behrens, aaO FN 26, 109-131; J. Lang, aaO FN 35, 
S. 335-338; ders. in TipkelLang, Steuerrecht, 12. Aufl., S. 264; 
Giloy, DStZ/A 1975,440 (442). Zweifel an der Vereinbarkeit mit 
Art. 3 Abs. 1 GG äußert Kröger, DStR 1979, 400 (404). § 9 Abs. 1 
Nr. 5 EStG insgesamt für willkürlich halten: Tipke, StuW 1975, 
152 (155) und Röhl, DStZ/A 1965, 164 (165). - Symptomatisch ist 
v . a . der Streit um die sog. Wegzugsfälle, vg!. v. Bornhaupt in 
Kirchhofl Söhn, § 9, Rdnr. G 84 U. 225-237, mwN. Je länge r der 
Begründungsze itpunkt zurückliegt, desto unerträglicher wird 
in diesen Fällen die Nichtanerkennung der Mehraufwendun­
gen. - BFH, BStB!. II 1988, 358 = FR 1988, 226 = StRK EStG 
1975 § 9 Abs. 1 Nr. 5 R. 24 und darauf aufbauend BFH, BStE!. II 
1989, 94 = FR 1989, 110 = StRK EStG 1975 § 9 Abs 1. Nr. 5 -
R. 33 werden hier alle rdings die Gestaltungsphantasie be flü­
geln. 

86 Vg!. BVerfGE 4, 7 (18); 13, 181 (203); 21. 54 (63). 
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Die flüchtigen Begründungsversuche erreichen nicht 
das gehobene Niveau einer sachlich hinreichenden 
Rechtfertigung87,88. 

Hinsichtlich der vom Gesetzgeber verfolgten arbeits­
markt- und sozialpolitischen Zielrichtung ist das Dif­
ferenzierungskriterium eines zeitlich unbegrenzten 
Werbungskostenabzugs für eine dHf ungeeignet89. 90 % 
der Arbeitslosen verfügen über keine bzw. geringe be­
rufliche Qualifikationen9o. Nicht sie, sondern gegen­
über der Arbeitslosigkeit resistente Spitzenverdiener 
können sich den Luxus13 einer über mehrere Jahre hin­
weg aufrechterhaltenen dHf leisten. Nur bei ihnen er­
gibt sich bedingt durch den höheren Steuersatz ein 
spürbarer Entlastungseffekt. Es ist nicht nachvollzieh­
bar, welche negative Auswirkung eine zeitliche Be­
grenzung des Werbungskostenabzugs für den Arbeits­
markt haben könnte. Bei einer exportabhängigen Wirt­
schaft trägt die sinnlose Verwendung von Staatsgeldern 
vielmehr mittelbar zur Erhöhung der Arbeitslosigkeit 
bei. 

Die Gesetzesänderung findet auch keine Stütze in der 
Ausnahmeregelung des § 9 Abs. 1 Nr. 4 EStG. Der me­
thodisch ohnehin bedenkliche Analogieschluß schei­
tert an der Verschiedenheit der Sachverhalte91. 

VII. Zusammenfassung 

- Nicht die Mehraufwendungen, sondern die Umstän­
de, welche zur Errichtung des zweiten Haushalts am 
Beschäftigungsort geführt haben, bilden in der Be­
gründungsphase den Bezugspunkt für die Ver anlas­
sungsprüfung (s. o. V. 1.). 

- In der Phase der Beibehaltung findet keine Veranlas­
sungsprüfung statt. Seit der sprachlich zu weit gera­
tenen und einer verfassungskonformen Reduktion 
unzugänglichen Gesetzesänderung von 1979 ist die 
Verwertung der Prüfungsergebnisse, d. h. ein Abstel­
len auf die Gründe für die Beibehaltung der dHf, ver­
boten. Bereits das Fortbestehen der tatbestandlichen 
Voraussetzungen einer dHf i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 5 S. 2 
EStG rechtfertigt den Abzug der Mehraufwendungen 
als "Werbungskosten" (s. o. V. 2.). 

- Bei diesen geringen Abzugsvoraussetzungen und 
dem oben (11.) dargestellten Rekrutierungspotential 
sind Größenordnungen von 500000 dHf-Fällen und 
mehr als 1 Milliarde DM Steuermindereinnahmen 
durchaus denkbar. 

- Der zweite Halbsatz des § 9 Abs. 1 Nr. 5 S. 1 EStG ist 
ungeeignet, die mit der Ungleichbehandlung ver­
folgten Ziele zu erreichen (s. o. VI.). 

- Der für die Änderung von 1979 entscheidende Motiv­
irrtum des Gesetzgebers liegt in einem viel zu niedri-

87 Vgl. oben IV. a. E. 
88 Söhn, StuW 1983, 193 (205) hält § 9 Abs. 1 Nr. 5 EStG bereits für 

sachlich gerechtfertigt, "weil die Vorschrift das rigorose Abzugs­
verbot des § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG ... einschränkt." Warum dies 
gerade bei den Aufwendungen für eine dHf sachgerecht sein 
soll, wird nicht erkennbar. 

89 Zur fehlenden Eignung hinsichtlich der Verhinderung des Zu­
zugs von Gastarbeiterfamilien s. o. VI. Zur Förderung ehewidri­
gen- und familienschädlichen Verhaltens s. o. !II. Das Vorliegen 
einer Sozialzwecknorm verneint im Anschluß an Behrens auch 
Tipke, Steuerrecht, 11. Aufl., 300. 

90 Stat. Jb 1988, S. 111, Ziff. 6.10. 
91 S. o. IV. 
92 Vgl. FN 27 und 75. 
93 Betroffenheit würde hingegen die Einführung einer Begrenzung 

der beruflich bedingten Miet-Mehraufwendungen auslösen. 
S. o. FN 12 und 53. 

gen Ansatz der entsprechenden Steuermindereinnah­
men (s. o. I. u. II.). 

- Der Gesetzgeber sollte daher den Mut aufbringen, 
die Gesetzesänderung von 1979 durch eine Befristung 
des Werbungskostenabzugs auf zwei bis maximal 
fünf Jahre abzulösen92. Er selbst wäre davon nicht be­
troffen93: einem Bundestagsabgeordneten ist auf­
grund seiner Tätigkeit an zwei Arbeitsplätzen (Bonn, 
Wahlkreis) auch nach dem Ablauf der Vermutungs­
frist ein Umzug nicht zuzumuten. 

Diskussions beitrag 

Aufwendungen eines Steuerberaters für das Wirt­
schaftsprüferexamen - Ausbildungs- oder Fortbil­
dungskosten? 

1. Zu den umstrittenen Themen im Bereich der einkom­
mensteuerlichen Problematiken zählt die Abgrenzung 
zwischen Ausbildungs- und Fortbildungskosten. Diese 
Unterscheidung bei den Aufwendungen für Bildung ist 
deshalb erforderlich, weil Fortbildungskosten uneinge­
schränkt als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben 
steuerlich abzugsfähig sind, während für Ausbildungs­
kosten die Geltendmachung als Sonderausgaben mög­
lich ist, und zwar beschränkt auf einen Höchstbetrag 
von 900 DM bzw. 1 200 DM (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG). 
Nach dem grundlegenden Urteil des BFH aus dem Jah­
re 1970 (BStBl. 11 1971, 17) ist die Abgrenzung danach 
vorzunehmen, ob für die Aufwendungen ausschließlich 
oder weitaus überwiegend berufliche Gründe maßge­
bend sind (Fortbildungskosten), oder ob private Motive 
nicht nur von untergeordneter Bedeutung sind, so daß 
zumindest gemischte Aufwendungen vorliegen, die we­
gen fehlender objektiver Aufteilungskriterien und des 
Aufteilungs- und Abzugsverbots des § 12 EStG "nur" die 
Geltendmachung als Ausbildungskosten ermöglichen. 

2. Gerade im Bereich der steuer- und wirtschaftsbera­
tenden Berufe hat sich ausgehend von diesen Abgren­
zungskriterien eine umfangreiche Rechtsprechung ent­
wickeltl, die im wesentlichen durch folgende Entwick­
lung gekennzeichnet ist: Bis vor ca. 3-4 Jahren tendier­
te die Rechtsprechung - mit wenigen Ausnahmen - ein­
heitlich zu der Ansicht, daß Bildungsaufwendungen im 
Bereich der steuer- und wirtschaftsberatenden Berufe 
den Fortbildungskosten zuzuordnen seien. So hat der 
BFH2 die Ausgaben zur Vorbereitung und Ablegung 
der Bilanzbuchhalter- bzw. Steuerbevollmächtigten­
Prüfung ebenso uneingeschränkt zum steuerlichen Ab­
zug zugelassen wie die Kosten, die zur Vorbereitung auf 
das Steuerberaterexamen entstehen3. Dieser Auffas­
sung haben sich die Finanzgerichte weitestgehend an­
geschlossen4. 

Eine Änderung der Rechtsprechung, insbesondere im 
Bereich der Finanzgerichte, ist seit etwa 1986 festzustel­
len, beginnend mit der Entscheidung des HessFG, EFG 
1986,597, wonach Ausgaben eines in einem Büro einer 
WP- und StB-Gesellschaft tätigen Dipl.-Kfm. für die 
Teilnahme an einem Lehrgang zur Vorbereitung auf die 
Steuerberaterprüfung Ausbildungskosten sind. Zu dem 

1 Vgl. die Übersicht von Meier, StB 1987, 103. 
2 HFR 1966, 74; BStBl. !I 1969,433; BStBl. II 1972, 147. 
3 HFR 1965, 507; BStBl. !I 1965, 357. 
4 Vgl. FG Kassel EFG 1964,480 und FG Freiburg EFG 1965,501 zur 

StBV-Prüfung sowie FG Nürnberg EFG 1965,8 zum StB-Examen. 


